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Sachstandsmitteilung zum Vorentwurf der Werbesatzung der Stadt 
Klütz
hier: Stellungnahme der Fachaufsichtsbehörde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Wirtschafts-, Tourismus- und Umweltausschuss der 
Stadt Klütz

Sachverhalt:
Der Wirtschaft-, Tourismus- und Umweltausschuss der Stadt Klütz hat in seiner Sitzung am 
02. März 2017 festgelegt, dass die Amtsverwaltung den Entwurf der Werbesatzung an die 
Fachbehörde (Landkreis Nordwestmecklenburg - Bauordnung und Denkmalbehörde) über-
sandt und um fachliche Stellungnahme gebeten.
Diesen Auftrag hat der Fachbereich Bürgeramt am 16. März 2017 umgesetzt und den Ent-
wurf schriflich an den Landkreis Nordwestmecklenburg gereicht. 

Bis Ende Juni 2017 lag keine Rückmeldung bzw. eine Zwischennachricht vor, so dass 
schriftlich an das Schreiben vom 16. März 2017 erinnert worden ist. Bis dato liegt keine Stel-
lungnahme vor.
Die Erstellung von Satzungen in dieser Form liegt im eigenen Wirkungskreis der Stadt Klütz 
und ist nicht genehmigungspflichtig. Nach Beschlussfassung hat nach Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern eine Anzeige der Satzung beim Landkreis Nordwestmecklenburg 
zu erfolgen. Eine Vorprüfung durch den Landkreis Nordwestmecklenburg ist gesetzlich nicht 
geregelt, so dass hier ein Anspruch auf Stellungnahme nicht gefordert werden kann.

Um dennoch eine Stellungnahme bzw. fachbehördliche Auskunft zu erhalten, ist die Amts-
verwaltung nochmals an den Sachgebietsleiter des Landkreises Nordwestmecklenburg per-
sönlich herangetreten. Eine Stellungnahme ist am 5. September 2017 per e-Mail eingegan-
gen. Durch ein Büroversehen beim LK NWM ist die 1. Seite mehrfach gescannt worden. Die 
vollständige Stellungnahme ist dem Amt Klützer Winkel am 7. September 2017 übersandt 
worden.

Die Stellungnahme vom Landkreis Nordwestmecklenburg sowie der Vorentwurf der Werbe-
satzung sind angefügt. 
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Landkreis Nordwestmecklenburg
Die Landrätin
Fachdienst Bauordnung und Umwelt
Untere Bauaufslphts^und DenkmaLschutzbehörde,   ............ _

Landkreis Nordwestmecklenburg • Postfach 1565 • 23958 Wismar

Amt Kluizer Winkel 
Der Amtsvorsteher 
Fachbereich lil - Bürgeramt 
Schloßstr. 1 
23948 Klütz

Auskunft erteilt Ihnen
Herr Müller

Dienstgebäude:
Börzower Weg 3,23936 Grevesmuhlen

Zimmer Telefon Fax
Zi.-Nr.2.215 03841/3040-6310 -86310

E-mail
t.mueiler@noi dwestmecldenburg.de

Ort, Datum 
GVM, de« 2017-09-05

Vorentwurf einer Werbesatzung der Stadt Klütz

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem mir übersandten Vorentwurf der Werbesatzung der Stadt Kiütz nehme ich wie folgt 
Stellung.

• Rechtliche Grundlage für den Erlass einer Werbesatzung als örtliche Bauvorschrift bildet § 86 
Abs. 1 u. 2 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBi. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Juni 2017 (GVOBi. M-V S. 106, 107))

• In § 1 Abs. 3 der Satzung ist geregelt, dass die Vorschriften des Denkmalschutzes unberührt 
bleiben. Eine Werbeanlage an einem Denkmal bedarf der denkmalrechtlichen Genehmigung.

An dieser Steile sollte auch darauf hingewiesen werden, auch mit Bezug auf die 
Verfahrensfreiheit von Werbeaniagen nach § 61 Abs. 1 Nr. 12 LBauO M-V darauf hin, dass 
auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, wie z.B. naturschutzrechtlicher Art, bei der 
Errichtung von Werbeanlagen zu berücksichtigen sind.

• Sofern in § 2 Abs. 1 der Satzung die Definition für Werbeanlagen aus § 10 Abs. 1 LBauO M-V 
zitiert wird, sollte dies gleichlautend erfolgen und die Worte „örtlich gebunden" durch das Wort 
„ortsfest" ersetzt werden.

• Entsprechend § 2 Abs. 2 will die Gemeinde künftig Werbeanlagen nur an der Stätte der 
Leistung zulassen.

§ 10 Abs. 3 LBauO M-V regelt dies lediglich für den Außenbereich.

„Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen 
unzulässig. Ausgenommen sind, soweit in anderen ... ist,

— Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, ..."

Verwaltung des Landkreises Nordwestmecklenburg 
Kreissitz Wismar,
Postanschrift 23970Wismar« RostockerStr 76 _ 
@ (03841) 3040- 0, Fax (03841) 3040- 6599 I-Jji 
E-Mail info@nordwestmecklenburg de

Bankverbindung
Konto bei der Sparkasse Meckienburg-Nordwest 
IBAN DE61 1405 1000 1000 0345 49; BIC: NOLADE21WIS 
Gläubiger ID. DE46NWM00000033673 
Homepage- www.nordwestmecklenburg de
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Will die Gemeinde Einschränkungen vornehmen für das, was nach § 34 BauGB zulässig ist, 
muss sie dies städtebaulich begründen. Die Gemeinde sollte sich insofern nochmals mit der 
geplanten Regelung auseinander setzen und prüfen, ob und in wie weit sie mit der Satzung in 
unzulässigerweise in das Pianungsrecht eingreift.

• Mit Bezug auf § 3 Abs. 5 weise ich darauf hin, dass nach § 61 Abs. 1 Nr. 12 a) LBauO M-V 
Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche bis zu 1 m2 verfahrensfrei gestellt sind. Die 
Zulässigkeitstatbestände aus der LBauO M-V kann die Gemeinde nicht mit einer Satzung 
negieren.

• Der Satzung ist eine Begründung hinzuzufügen In der Begründung sollten einzelne, in den 
Festlegungen verwendeten Begriffe oder Textpassagen erläutert werden, die womöglich für 
den Bürger zu unbestimmt erscheinen, z.B. wie der öffentliche Verkehrsraum definiert ist 
(gewidmete Straßen, Wege, Plätze, ggf. auch Flächen, die öffentlich zugänglich sind - 
Privatstraßen, Parkplatz eines Verbrauchermarktes, etc. ?), wann eine Werbeanlage störend 
wirkt und das Erscheinungsbild beeinträchtigt.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

beugender Brandschutz
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